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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, Hans-Josef Fell, Bärbel Höhn,
 Oliver Krischer, Undine Kurth (Quedlinburg), Nicole Maisch, Dr. Hermann Ott,
 Dorothea Steiner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Nuklearer Katastrophenfall – Internationales Haftungsrecht bei Atomkraftwerken

 Das  internationale  Haftungsrecht  ist  zersplittert  in  eine  Reihe  von  Konventio-
 nen.  Sitzländer  von  Atomkraftwerken  sind  unterschiedlichen  Konventionen  bei-
 getreten.  Zum  Teil  gibt  es  selbst  innerhalb  der  Europäischen  Union  unterschied-
 liche  Haftungsansprüche  für  in  anderen  Staaten  ansässige  Opfer,  abhängig  von
 der  Frage,  in  welchem  Sitzland  das  nukleare  Ereignis  stattfindet  und  welche  Ver-
 träge  ihr  eigenes  Land  unterzeichnet  hat.  Darüber  hinaus  sehen  sämtliche  Kon-
 ventionen  Deckungsvorsorgen  und  Haftpflichtsummen  vor,  die  drastisch  unter
 den  möglichen  Kosten  einer  Nuklearkatastrophe  liegen.  Selbst  die  EU-Kommis-
 sion  hat  mittlerweile  erkannt,  dass  zumindest  bezüglich  der  unterschiedlichen
 Rechtsansprüche der möglichen Opfer Handlungsbedarf besteht.

 Unter  dem  Begriff  „nukleares  Ereignis“  wird  im  Folgenden  ein  nukleares  Er-
 eignis  verstanden,  das  der  INES-Stufe  7  (INES:  International  Nuclear  Event
 Scale) entspricht.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Welche  Missstände  hat  die  EU-Kommission  bislang  bezüglich  der  interna-
 tionalen  Haftungskonventionen  im  Atomrecht  benannt,  und  inwiefern  sieht
 die Bundesregierung europäischen Handlungsbedarf?

 2.  Was  ist  die  Position  der  Bundesregierung  für  die  Entwicklung  des  interna-
 tionalen Atomhaftungsregimes?

 3.  Welche  volkswirtschaftlichen  Implikationen  hätte  ein  nukleares  Ereignis  im
 benachbarten  Ausland,  und  gibt  es  diesbezüglich  Studien,  die  der  Bundes-
 regierung vorliegen?

 4.  Welche  Vorsorge  hat  die  Bundesregierung  für  den  Fall  eines  haftungsrelevan-
 ten  Unfallereignisses  in  einer  französischen  Anlage  getroffen  (z.  B.  Atom-
 kraftwerk  Fessenheim),  vor  dem  Hintergrund,  dass  die  aktuell  geltenden
 französischen  Haftungssummen  mit  90  Mio.  Euro  begrenzt  sind  und  daher
 eine  eindeutige  Unterdeckung  potenzieller  grenzüberschreitend  relevanter
 Schäden hier in Deutschland zur Folge hätte?

 5.  Haben  auch  in  Deutschland  wohnhafte  bzw.  sich  zum  Unfalldatum  aufhaltende
 ausländische  Staatsbürgerinnen  und  Staatsbürger  im  Falle  eines  haftungs-
 relevanten  Unfallereignisses Anspruch auf Schadenersatz,

 a)  wenn Deutschland das Sitzland ist und

 b)  wenn  das  Sitzland  ein  anderes  Mitgliedsland  der  Europäischen  Union  ist?
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6.  Ist  die  Bundesrepublik  Deutschland  mit  ihrem  Eigentum  selbst  im  Falle
 eines  nuklearen  Ereignisses  im  Ausland  für  Schadenersatz  anspruchs-
 berechtigt,  und  in  welchem  Ausmaß  sind  Vorkehrungen  zur  Abwägung  zwi-
 schen  den  Schadenersatzansprüchen  Privater  und  jener  des  Staates  bzw.  von
 anderen  Gebietskörperschaften getroffen?

 7.  In  welchem  Umfang  haften  Unternehmen  mit  Sitz  in  Deutschland  für  Scha-
 densfälle  in  Deutschland  infolge  von  nuklearen  Ereignissen  in  Kernanlagen
 in  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  (z.  B.  bei  einem  Reaktorunglück
 bei E.ON in Schweden oder bei RWE in Rumänien)?

 8.  Gibt  es  unterschiedliche  Schadenersatzansprüche  gegenüber  Schadenereig-
 nissen  in  anderen  Staaten  für  Staaten,  die  Kernanlagen  betreiben  und  das
 Pariser  Abkommen  unterzeichnet  haben  sowie  Staaten,  die  keine  Kernanla-
 gen betreiben, und falls ja, welche?

 9.  Haben  im  Falle  eines  nuklearen  Ereignisses  Schadenersatzverpflichtungen
 gegenüber  Geschädigten  in  anderen  Staaten  Vorrang  oder  Nachrang  gegen-
 über Geschädigten im Geltungsbereich des Atomgesetzes?

 10.  In  welchem  Land  liegt  die  Gerichtsbarkeit,  in  der  Opfer  ihre  Schadenersatz-
 ansprüche  einklagen  müssten,  sollte  es  in  Rumänien  oder  anderen  Ländern,
 die  lediglich  die  Wiener  Konvention,  nicht  aber  die  Pariser  Konvention
 unterschrieben haben, zu einem nuklearen Ereignis kommen?

 11.  Würde  ein  Gerichtsurteil  eines  österreichischen  Gerichts  für  einen  öster-
 reichischen  Kläger  im  Falle  eines  nuklearen  Ereignisses  in  Deutschland  in
 Deutschland vollstreckt werden?

 Würde  Deutschland  entsprechende  Ansprüche  anerkennen,  insbesondere
 auch  dann,  wenn  in  Deutschland  die  Mittel  aus  der  Deckungsvorsorge  aus-
 geschöpft sind?

 12.  Ist  es  nach  derzeitiger  Rechtslage  möglich,  dass  Opfer  eines  nuklearen
 Ereignisses  eines  EU-Mitgliedstaates  ihre  Rechtsansprüche  in  dem  Land
 geltend  machen  müssen,  in  dem  das  nukleare  Ereignis  stattfand,  wohin-
 gegen  Opfer  eines  anderen  EU-Mitgliedstaates  ihre  Ansprüche  in  ihrem
 eigenen  Land  geltend  machen  können,  und  falls  ja,  wie  verträgt  sich  diese
 Ungleichbehandlung mit den Verträgen der Europäischen Union?

 13.  Ist  der  Bundesregierung  bekannt,  ob  alle  EU-Mitgliedstaaten  ihre  Haftungs-
 grenzen  entsprechend  den  jeweils  unterschriebenen  Konventionen  festge-
 legt haben?

 Falls  ja,  um  welche  Staaten  handelt  es  sich,  und  wie  gedenkt  die  Bundesre-
 gierung  Staaten,  die  dies  auch  Jahre  nach  ihrer  Unterschrift  noch  nicht  getan
 haben,  um  einen  durch  mangelnde  rechtliche  und  ökonomische  Vorsorge  im
 Sitzland  verminderten  Zugang  von  möglichen  deutschen  Opfern  auf  Scha-
 denersatzleistungen zu vermeiden, dazu zu bewegen?

 14.  Gibt  es  in  der  Europäischen  Union  Länder,  in  denen  Betreiber  von  Atom-
 kraftwerken  Versicherungsprämien  oder  vergleichbare  Zahlungen  an  den
 Staat  abgeben  müssen,  da  der  Staat  für  Schadenersatzansprüche  haften
 muss, und falls ja, welche Staaten?

 15.  Trifft  es  zu,  dass  Geschädigte  aus  Nichtnuklearstaaten  an  zusätzlichen  Ent-
 schädigungsmitteln  vom  Betreiberstaat  bzw.  der  Gesamtheit  der  Betreiber-
 staaten  nach  dem  Brüsseler  Zusatzprotokoll  1982  und  auch  nach  dem  Brüs-
 seler  Zusatzprotokoll  2004  nicht  teilhaben  können,  auch  dann,  wenn  für  den
 Nichtnuklearstaat  kein  Anlass  besteht,  eines  der  Übereinkommen  zu  unter-
 zeichnen,  und  falls  ja,  wie  verhält  sich  diese  Ungleichbehandlung  mit  EU-
 Recht?
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16.  Sind  durch  die  komplexen  und  vielfach  unklaren  Regelungen  der  Nuklear-
 haftungsübereinkommen  im  Schadensfall  Auslegungsschwierigkeiten  zu
 erwarten,  die  eine  rasche  Schadensabwicklung  beeinträchtigen,  und  falls  ja,
 was  will  die  Bundesregierung  unternehmen,  um  dieses  Problem  zu  mini-
 mieren?

 17.  Gibt  es  Unterschiede  im  Haftungsrecht  der  EU-Mitgliedsländer  bezüglich
 der  Haftung  von  Doppel-  oder  Mehrfachblöcken  im  Vergleich  zu  Einzel-
 blöcken, und falls ja, worin bestehen diese Unterschiede?

 18.  Befürwortet  die  Bundesregierung  für  den  Fall  eines  Massenschadens  im
 Falle  eines  nuklearen  Ereignisses  in  einem  anderen  Land  die  Ermöglichung
 von  Sammelklagen  oder  ist  sie  der  Auffassung,  dass  jeder  Geschädigte
 selbst klagen soll, und wie begründet sie ihre Auffassung?

 19.  Wie  will  die  Bundesregierung  sicherstellen,  dass  alle  deutschen  Opfer  zu  ih-
 rem  Schadenersatz  kommen,  wenn  es  zu  einem  nuklearen  Ereignis  in  einem
 anderen Staat der Europäischen Union kommt?

 Berlin, den 4. Oktober 2010

 Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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